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FB 20/Dez. II         01.02.2024 
 
 
 
 
01 
- über Herrn Stadtkämmerer Molitor    gez. Molitor 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath   gez. Richrath 
 
 
 
 
Erlass der HH-Satzung 2024 
- Vorlage Nr. 2023/2600 
 
 
Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 31.01.2024 mit Stellungnahme 
der Verwaltung vom 01.02.2024: 
 
 
1. Welcher Betrag ist für die Arbeit des Bildungsbüros insgesamt eingestellt? 
 
Antwort Fachbereich Schulen (FB 40/Kommunales Bildungsbüro): 
Investiv sind folgende Beträge eingestellt: 
Finanzstelle 40040305002045 Bildungsbüro: 2.500 Euro, 
Finanzstelle 40040305002047 Zukunft durch Innovation: 12.000 Euro (Ausstattung/Er-
satzbeschaffung Probierwerkstatt), siehe Band 2, Seite 25. 
Das Bildungsbüro nutzt konsumtiv verschiedene Innenaufträge. Folgende Aufwendun-
gen wurden eingestellt: 
 

 
 



- 3 - 

Im Zuge der Auflösung der KulturStadtLev (KSL) kommt noch der Bereich „Kulturelle Bil-
dung“ hinzu. Hierüber laufen in Zukunft die Förderprojekte Kulturstrolche, Kulturruck-
sack sowie in 2-jährigem Rhythmus LEVliest! 
 
Demgegenüber stehen Erträge in folgender Höhe: 
 

 
 
Weitere Projekte des Bildungsbüros werden über noch kommende Fördertöpfe oder 
Spenden/Sponsoring finanziert. Vieles davon ergibt sich erst im Verlauf des Haushalts-
jahres. 
 
2. Wieviel davon ist für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) veranschlagt? 
 
Antwort Fachbereich Schulen (FB 40/Kommunales Bildungsbüro): 
Es gibt keinen expliziten Posten für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). BNE 
wird beim Projekt Zukunft durch Innovation stets mitgedacht und zeigt sich auch in vie-
len Projekten wie Upcycling Lampen oder Urban Gardening. Alle bisher für Bildung für 
nachhaltige Entwicklung verausgabten Mittel stammen aus dem Budget des Dezernats 
III für Bürger, Umwelt und Soziales für die Stabstelle Nachhaltigkeit. 
 
3. Sind auch Mittel für zusätzliche Sprachförderung mehrsprachiger Schüler*innen ein-
gestellt und wenn ja in welcher Höhe? 
 
Antwort Fachbereich Schulen (FB 40/Kommunales Bildungsbüro): 
Für die Sprachförderungen mehrsprachiger Schüler*innen stellt der städtische Haushalt 
den 20 % Eigenanteil für die Fördermaßnahme FIT in Deutsch bereit. Weitere Förder-
maßnahmen, wie die Vorschulkurse oder das naturpädagogische Projekt „Den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen“, werden über Spendengelder finanziert. 
 
Finanzen (20) i. V. m. Schulen (40) 
 


